
Gemeinde Buchs ZH / Informationen zur Grüngutabfuhr 

Ab 1. Juli 2010 wird das Grüngut im Furttal nur noch aus 

grünen, genormten Containern mitgenommen! 

 

 

 

Aufgrund neuer Richtlinien und Vorschriften für die Transportunternehmungen hinsichtlich der 
Arbeitssicherheit, darf Grüngut nur noch aus grünen, genormten Containern abgeführt werden. 
Körbe oder Taschen mit kompostierbaren Abfällen werden ab 1. Juli 2010 nicht mehr geleert. Stauden 
und Äste müssen gebündelt und verschnürt sein. Sie dürfen max. 1.20 m lang und 20 kg schwer sein. 
 

Befinden sich in den Behältern Fremdmaterialien (nicht kompostierbare Ware), werden die Behälter 

nicht geleert. 

 

Die Vorteile der Grüngutcontainer: 

• Sie sind leicht, stabil, langlebig und verschliessen geruchsdicht 

• UV-stabil, hitze- und frostbeständiges Qualitätsmaterial aus hochdichtem Polyethylen 

• Gerundete Ecken und glatte Flächen garantieren die einfache Reinigung und Sauberkeit 

• Laufruhige, vollgummibereifte Räder ermöglichen ein schnelles, geräuscharmes Manövrieren 

• Das Containermaterial ist wieder verwertbar 

 

Die Grüngutcontainer sind erhältlich in den Grössen 140, 240, 660, 770 und 800 Liter und können 

unter anderem bei nachstehenden Adressen bezogen werden. 

Bader Paul Transporte AG coop bau+hobby 

Wiesackerstrasse 99 Adlikerstrasse 295 

8105 Regensdorf 8105 Regensdorf 

Tel. 044 840 22 33 Tel. 044 871 30 40 

www.bader-regensdorf.ch www.coop.ch/bauundhobby 

info@bader-regensdorf.ch 

Bruno Röllin AG OBI Bau- und Heimwerkermarkt 

Riedthofstrasse 192 Feldstrasse 85 

8105 Regensdorf 8180 Bülach 

Tel. 044 870 69 69 Tel. 043 411 31 11 

www.roellin.ch www.obich.ch 

info@roellin.ch marktch007@obich.ch



 Was gehört in die Grünabfuhr 
 

 Aus dem Haushalt 
 

 Küche 

 

 

• Rüstabfälle von Obst und Gemüse 
• Brot und Gebäck 
• Käse 
• Fleisch, Fisch und diverse Fette 
• Kompostierbare Säcke 

  

 

 
• Eierschalen 
• Kaffeesatz und Teekraut 
• Kleintiermist und Katzensand 

  
  Garten 
  

 

 
• Schnittblumen, ohne Draht, Schnur oder Dekoration 
• Balkon- und Topfpflanzen, ohne Topf 

  

 

• Rasen- und Wiesenschnitt 
• Laub 
• Strauch- und Baumschnitt 
• Stauden von Blumen und Gemüse 
• Unkraut und Fallobst 

  
  
  Was gehört "NICHT" in die Grünabfuhr 
  

 

• Kunststoff und Plastik 
• unverrottbare Schnüre 
• Steine und Glas 
• Staubsaugersäcke 
• Medikamente 

  

 

• Metall 
• Blechdosen 
• Aluminium 
• Textilien 

  

 

• Batterien 
• Asche 
• Mineralöl 
• Strassenwischgut 

  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten hilft Ihnen die Gemeindeverwaltung Buchs ZH, Abteilung Sicherheit, 

Rebekka Manz, Tel. 044 847 45 75, sicherheit@buchs.zh.ch, www.buchs-zh.ch weiter. 


